
von Wolf-Dieter Eberwein

Die Frage, ob humanitäre Hilfs-
organisationen ein Problem
sind, mag bei der breiten Öf-

fentlichkeit – und nicht nur bei ihr –
ein bestätigendes Kopfnicken aus-
lösen.Erinnerungen an den einen oder
anderen Skandal werden wach oder
auch an die regelrechte Invasion von
mehr als 300 Hilfsorganisationen nach
Beendigung der Kampfhandlungen in
Kosovo, an die Katastrophenmeldun-
gen aus Irak oder an die Vorwürfe
eines neuen humanitären Imperialis-
mus des Westens. Doch bei näherem
Hinsehen wird das Bild differenzier-
ter; insbesondere muss sich die Politik
den Vorwurf gefallen lassen, der hu-
manitären Hilfe nicht die Bedeutung
einzuräumen,die sie hat.Diese besteht
nicht nur in der Hilfe für die Opfer,
sondern ebenso in der Durchsetzung
der Normen und Prinzipien zur Hu-
manisierung bewaffneter Konflikte.
Speziell für Deutschland kommt das
Problem hinzu,dass die internationale
Diskussion an diesem Land bislang
weitgehend vorbeigegangen ist.

Zunächst soll ein kurzer Rückblick
auf die humanitäre Bewegung der ver-
gangenen Jahrzehnte die Entwicklung
dieses Spannungsverhältnisses zwi-
schen Politik, Recht und Moral ver-
deutlichen. Die moderne humanitäre

Hilfe kann als Kind der Aufklärung be-
zeichnet werden, denn sie lieferte die
Begründung für die erste Genfer Kon-
vention von 1864. Darin garantierten
die Signatarstaaten den Anspruch der
gefangenen und verwundeten Sol-
daten auf humanitäre Hilfe, das heißt
auf Schutz und Versorgung.Es war das
schockierende Erlebnis Henri Du-
nants auf dem Schlachtfeld von Solfe-
rino, auf dem Tausende von Soldaten
ohne jegliche Hilfe verbluteten, das
ihn zu dieser Initiative bewog, die sich
zunächst ausschließlich auf die Kom-
battanten bezog.1 Spätestens seit den
fünfziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts spricht man vom humanitären
Völkerrecht, dessen Kernbestand die
vier Genfer Konventionen von 1949
und die beiden Zusatzprotokolle von
1977 über internationale und nicht-
internationale Konflikte sind.Seitdem
gelten die darin festgelegten Normen
und Regeln nicht nur für die kämpfen-
den Parteien,sondern auch für Zivilis-
ten.

Mit dem humanitären Völkerrecht
haben sich die Staaten verpflichtet,zur
Humanisierung des Krieges beizutra-
gen. Wenn also die Politik versagt und
Gewalt als Mittel der Konfliktlösung
eingesetzt wird,greift zumindest theo-
retisch dieses „ius in bello“ (das Recht
im Kriege). Entsprechend ist dann
humanitäre Hilfe zu leisten, die laut
Genfer Konventionen unparteilich
und auf der Basis der Humanität zu
leisten ist, sei es von Staaten oder von
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nichtstaatlichen Akteuren. So gesehen
ist humanitäre Hilfe nur Ausdruck des
– wenn auch begrenzten – ordnungs-
politischen – Gestaltungswillens der
Staaten,Rechte und Pflichten für diese
Art von Ausnahmesituation fest-
zuschreiben, Pflichten etwa bei der
Kriegsführung (Verbot bestimmter
Waffen) sowie Rechte der Opfer auf
Schutz und Versorgung.

Nach wie vor stellt die Diskussion
eher auf die moralische Verpflichtung
der Staaten ab, den Opfern zu helfen
und damit der Moral Genüge zu tun.
Eine Debatte über die Verpflichtung
der Regierungen, sich für die Durch-
setzung und Einhaltung der Normen
und Regeln des humanitären Völker-
rechts einzusetzen, erfolgt dagegen
bestenfalls am Rande, sofern die Poli-
tik nicht einfach darüber hinweg
sieht. Das mag damit zusammenhän-
gen, dass weder die Öffentlichkeit
(also auch die Journalisten) noch die
Hilfsorganisationen selbst mit diesem
Regelwerk besonders gut vertraut
sind. Das ist insofern kein Wunder,
wie David P. Forsythe2 betont, weil es
inzwischen so kompliziert geworden
ist, dass sich nur noch die Völker-
rechtler darin zurechtfinden. So er-
klärt sich, dass die politische Aus-
einandersetzung primär zwischen
Politik und Moral erfolgt, das beste-
hende Völkerrecht dagegen vernach-
lässigt wird. Oder anders formuliert:
Während unbestritten ist, dass gehol-
fen werden muss, bleibt der Streit da-
rüber,wie sich die Konfliktparteien zu
verhalten haben und wie den Opfern
geholfen werden müsste, offen.

Aus der Sicht des Rechtes geht es um
die ordnungspolitische Funktion der

Staaten, die im humanitären Völker-
recht festgeschriebenen Grundsätze
und Normen durchzusetzen. Dies be-
trifft die humanitären Hilfsorganisa-
tionen unmittelbar: sie sollen ihnen
den Zugang zu den Opfern zu deren
Schutz und Versorgung ermöglichen.

Die Problematik heute

Die aktuelle Problematik der hu-
manitären Hilfe ist keineswegs

das Ergebnis einer zielgerichteten
Politik der Staaten oder der Strategie
der humanitären Hilfsorganisatio-
nen.Vielmehr resultiert sie aus der all-
mählichen Anpassung der staatlichen
und nichtstaatlichen Akteure an die
sich verändernden weltpolitischen
Rahmenbedingungen einerseits und
der Veränderungen der gewaltsamen
Konflikte andererseits. Humanitäre
Einsätze erfolgen heute direkt bei in-
nerstaatlichen gewaltsamen Konflik-
ten sowie unmittelbar im Anschluss
an die Beendigung von kriegerischen
Auseinandersetzungen wie etwa in
Afghanistan und Irak.

In den vergangenen drei Jahrzehn-
ten hat sich ein komplexes Politikfeld
herausgebildet, was anhand weniger
Zahlen deutlich wird: Belief sich die
humanitäre Hilfe der im DAC zusam-
mengeschlossenen Staaten der OECD
1970 noch auf 376 Millionen Dollar,
waren Ende der achtziger Jahre die
Leistungen bereits auf 1,766 Milliar-
den Dollar angewachsen; 2001 betru-
gen die Ausgaben 5,46 Milliarden
Dollar.3 Im ähnlichen Ausmaß stieg
die Anzahl der humanitären Hilfs-
organisationen (wie viele es letztlich
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sind, darüber gibt es keine verläss-
lichen Aussagen). Die wichtige Rolle,
die humanitäre Hilfsorganisationen
beim Schutz und bei der Versorgung
der Opfer spielen,wird heute gar nicht
mehr in Frage gestellt. Gestritten wird
im Wesentlichen über die Modalitäten
dieser Tätigkeit,nämlich wie die Kom-
plementaritätsbeziehungen zwischen
Staat und Gesellschaft,den staatlichen
oder politischen und den gesellschaft-
lichen oder humanitären Akteuren ge-
staltet sein sollten.

Diese Streitpunkte sind nur vor
dem Hintergrund des Wandels der in-
ternationalen Rahmenbedingungen
und der Herausbildung dieses kom-
plexen Politikfelds und seiner Akteure
zu verstehen. Ausgangspunkt der He-
rausbildung dieser transnationalen
gesellschaftlichen Organisationen im
humanitären Bereich ist Joanna Ma-
crae zufolge der Sezessionskrieg in
Biafra (1967–1970).4 Weder die Staa-
ten noch das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz (IKRK) waren da-
mals fähig oder willens,zugunsten der
Opfer einzugreifen.Dieses vielfach als
fundamentales Versagen der Staaten
wie des IKRK empfundene Ereignis
führte zur Gründung von „Ärzte ohne
Grenzen“. Wie der Name andeutet,
machte diese Organisation deutlich,
dass sie sich über das im Kalten Krieg
als unverletzbar angesehene Prinzip
der Nichteinmischung hinwegsetzen
würde, um ihren humanitären Auf-
trag zu erfüllen. Die zweite wichtige
Etappe war die Hungersnot in Äthio-
pien (1984/1985), die mit dem Befrei-
ungskrieg in Eritrea zusammenfiel.
Während die äthiopische Regierung
die Hungersnot zum Anlass nahm,

mit Unterstützung humanitärer
Hilfsorganisationen angeblich be-
drohte Bevölkerungsgruppen an die
südliche Grenze des Landes zu ver-
pflanzen, wurde mit der Schaffung
eines kleinen Konsortiums von Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) in
Eritrea, des Emergency Relief Desks,
die Hilfe der westlichen Staaten in das
umkämpfte Gebiet geleitet.5 Damit
schufen sie selbst den Präzedenzfall
der „illegalen Intervention“, der aller-
dings nicht nur humanitär motiviert
war, zumal er der Opposition gegen
das Regime in Äthiopien zugute kam.

Mit dem Zusammenbruch des
sowjetischen Imperiums und der bi-
polaren Konfrontation änderte sich
die Situation grundlegend, politisch
wie humanitär. Mit der Zunahme in-
nerstaatlicher gewaltsamer Konflikte
in den neunziger Jahren ging die poli-
tische Bereitschaft zur Einmischung
der Staaten in diese Konflikte einher,
begründet mit dem Verstoß gegen
fundamentale Menschenrechte, aber
auch mit der Einsicht in die Notwen-
digkeit, das Los der Opfer in diesen
Konflikten humanitär zumindest zu
lindern. Drei miteinander verbun-
dene Entwicklungen in der Politik
haben ihrerseits erhebliche Auswir-
kungen auf die humanitäre Bewegung
gehabt. An vorderster Stelle sind die
„Agenda für den Frieden“ zu nennen,
das Konzept der menschlichen Si-
cherheit als Voraussetzung für Kon-
fliktminderung und Entwicklung
sowie schließlich die Verknüpfung der
humanitären Hilfe mit der Sicher-
heitsagenda der Staaten.6

Schien es zunächst so,als würde die
Bereitschaft der Staaten wachsen, in
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innere Konflikte einzugreifen, zeigte
sich jedoch sehr bald, dass die Fähig-
keit dazu begrenzt ist. Das Fiasko in
Somalia 1993 war für die Staaten ein
erster bitterer Lernprozess, dessen
Konsequenzen die humanitären
Hilfsorganisationen ihrerseits ein Jahr
später in Ruanda zu spüren bekamen.
Ohne staatliche Unterstützung waren
die Hilfsorganisationen gegenüber
gewaltbereiten Akteuren, die sich in
den Lagern neu formierten,machtlos.
Der Genozid löste seinerseits einen
Lernprozess unter den Hilfsorganisa-
tionen aus.Doch die Schlussfolgerun-
gen, die in der Politik gezogen wur-
den, deckten sich nicht mit denen der
humanitären Hilfsorganisationen.

Politisch wurde zunächst das Kohä-
renzprinzip7 zum Ausgangspunkt der
Überlegungen gemacht, demzufolge
humanitäre Hilfe in ein Kontinuum
von Hilfe,Rehabilitation und Entwick-
lung einzubinden sei mit der Kon-
sequenz, humanitäre Hilfe zum Mittel
einer umfassenden politischen Strate-
gie umzudefinieren, obwohl sie vom
Grundsatz her (gemäß den humanitä-
ren Grundsätzen) Selbstzweck ist. Der
Krieg in Kosovo war insofern ein ein-
schneidendes Ereignis, weil die politi-
schen Bemühungen ganz bewusst da-
rauf hinausliefen,die humanitäre Hilfe
sicherheitspolitisch einzubinden. Dies
ist noch deutlicher geworden im An-
schluss an den Krieg 2001 gegen die Ta-
liban und gegen Irak 2003: die Einbin-
dung der humanitären Hilfe in die Si-
cherheitsagenda der Staaten.8 Der
11. September 2001 stellt insofern eine
Zäsur dar, weil seitdem der Kampf
gegen den Terrorismus sicherheitspoli-
tische Priorität hat.

Anspruch 
und Wirklichkeit

Ohne Zweifel sind Anpassungs-
und Lernprozesse auf staatlicher

wie nichtstaatlicher Seite seit Jahren
im Gange. Sie lassen sich als Beleg
dafür heranziehen, dass die Staaten
ihren Anspruch, den Verpflichtungen
des humanitären Völkerrechts, Op-
fern zu helfen, in die Tat umzusetzen
bereit sind. Dies spiegelt sich in den
entsprechenden institutionellen Ver-
änderungen wider.9 Die Europäische
Union hat sich mit ECHO, dem Euro-
pean Community Humanitarian Of-
fice, das entsprechende Instrument
für ihre umfangreichen Hilfeleistun-
gen geschaffen. Die Vereinten Natio-
nen haben 1992 das Department of
Humanitarian Affairs gegründet, mit
dem Emergency Relief Coordinator
an der Spitze, das 1997 in das Office
for the Coordination of Humanitari-
an Affairs (OCHA) überging. Es
würde zu weit führen, an dieser Stelle
allein die verschiedenen institutionel-
len Veränderungen aufzuführen. Sie
belegen jedenfalls, positiv gewendet,
die politische Bereitschaft, humanitä-
re Hilfe zu leisten, die ihrerseits als
Folge politischen Versagens interpre-
tiert werden muss – des Versagens,
Konflikte ohne Gewalt zu lösen.

Problematisch ist allerdings, dass
die Regierungen in der Regel, unge-
achtet der Verlautbarung, unpartei-
ische und unabhängige Hilfe zu er-
möglichen, humanitäre Hilfe erstens
selektiv finanzieren,10 zweitens, dass
sie diese Hilfe dazu verwenden,militä-
rische Interventionen – innenpolitisch
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– zu legitimieren und drittens, Hilfe
(und damit die Hilfsorganisationen)
in ihre sicherheitspolitische Strategie
einzubinden.So kritisieren etwa deut-
sche Hilfsorganisationen den Einsatz
der Bundeswehr ab November 2003
als so genanntes Provincial Recon-
struction Team  im afghanischen Kun-
dus nicht nur als überflüssig, sondern
auch als Gefährdung der neutralen
Rolle der humanitären Hilfsorganisa-
tionen.Die USA haben seit einiger Zeit
solche Teams im Einsatz, an denen
sogar manche Hilfsorganisationen
teilnehmen,obwohl diese dem Militär
unterstellt sind.

Trotz verbaler Bekenntnisse, aber
auch entsprechender Dokumente zur
zivil-militärischen Zusammenar-
beit11 halten sich die Regierungen im
Ernstfall nicht an diese Verpflichtun-
gen. Vorschub wird auch durch nicht
konsequent durchdachte Konzepte
wie „do no harm“ geleistet.12 Dieses
Konzept, das sich im Übrigen in
Deutschland großer Popularität er-
freut, soll verhindern,dass humanitä-
re Hilfe Kriege verlängert, ein gängi-
ger wie teilweise unreflektierter Vor-
wurf. Dabei wird letztlich übersehen,
dass es die Aufgabe der Politik ist,
dafür zu sorgen, dass die humanitä-
ren Hilfsorganisationen ihre Tätig-
keit uneingeschränkt ausüben kön-
nen. Was für entwicklungspolitische
Projekte ein gerechtfertigtes Prinzip
sein mag, da sie klaren politischen
Zielvorgaben unterworfen sind, ist
alles andere als eindeutig im Fall hu-
manitärer Hilfe.

Nur wenig reflektiert sind die pau-
schalen Vorwürfe gegen die Hilfsorga-
nisationen selbst. Es ist in der Tat so,

dass sich viele Gruppen im Einsatz be-
finden,die noch ganz andere Ziele ver-
folgen, etwa Missionierung. Doch den
wichtigen Hilfsorganisationen, von
denen weniger als zehn den überwie-
genden Teil der Hilfe leisten, kann der
Vorwurf, Gelder zu verschwenden
oder unprofessionell zu handeln,nicht
gemacht werden. Drei Punkte sollen
für die Lern- und Anpassungsprozes-
se,die nach dem Fiasko in Ruanda ein-
setzten,13 angeführt werden:
1. normativ durch die Bemühungen,

die grundlegenden Prinzipien hu-
manitären Handelns in so genann-
ten Codes of Conduct14 festzu-
schreiben, beruhend auf den vier
Grundsätzen Humanität, Unpar-
teilichkeit, Unabhängigkeit und
Neutralität;

2. organisatorisch-technisch mit der
Erarbeitung operativer Prinzipien,
die in dem SPHERE-Projekt15 fest-
gelegt sind und das bestimmte mi-
nimale Standards für humanitäre
Hilfe vorgibt, und

3. organisatorisch-substanziell durch
das Humanitarian Accountability
Project,16 das dazu dient, die Ver-
pflichtungen der humanitären
Hilfsorganisationen gegenüber den
so genannten „beneficiaries“, aber
auch den Geldgebern zu formulie-
ren und zu konkretisieren. Dazu
gehört auch die Evaluierung huma-
nitärer Projekte.
Man kann diese Anpassungsleis-

tungen der wichtigen humanitären
Hilfsorganisationen als Lernprozess
und Vorleistungen an die Politik inter-
pretieren. Allerdings kann man nur
partiell von der staatlichen Honorie-
rung dieser Professionalisierung spre-
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chen.Durch die zunehmende bilatera-
le Vergabe der Hilfe wird deutlich,dass
die einzelnen Regierungen selbst die
Kompetenz behalten wollen, darüber
zu entscheiden, wem ihr humanitärer
Beitrag zugute kommt. Inwieweit die
im Juni 2003 verabschiedeten Regeln
über „good humanitarian donor-
ship“17 zur Veränderung der Situation
beitragen, damit auch die Opfer vieler
vergessener Konflikte versorgt werden
können, bleibt abzuwarten. Kritisch
ist insbesondere das Thema der zivil-
militärischen Zusammenarbeit.

Hinzu kommt,dass das humanitäre
Völkerrecht Gewohnheitsrecht ist.
Entsprechend der Änderung der Staa-
tenpraxis ändern sich auch die Nor-
men bzw. deren Interpretation. Seit
dem Krieg gegen Al Khaïda bemüht
sich die amerikanische Regierung,
eine solche Änderung mit dem Begriff
der „illegal combattants“ voranzutrei-
ben, ein Begriff, den es im humanitä-
ren Völkerrecht bisher nicht gibt.
Damit soll die rechtlose Situation der
im kubanischen Guantánamo inhaf-
tierten angeblichen Terroristen legiti-
miert werden, die dort ohne jeglichen
rechtlichen Schutz der amerikani-
schen Regierung ausgeliefert sind. Die
Regeln für die Behandlung der Kriegs-
gefangenen laut vierter Genfer Kon-
vention werden damit einseitig außer
Kraft gesetzt.Wird dies mehr oder we-
niger stillschweigend von den anderen
Staaten hingenommen,ist es durchaus
denkbar,dass dies eines Tages zum Ge-
wohnheitsrecht wird.18 Doch kürzlich
hat das IKRK erstmals öffentlich die
Politik der USA kritisiert, obwohl
diese Organisation normalerweise
keine öffentliche Kritik übt.

Die internationale
Diskussion

So vorbildlich in Deutschland die
institutionellen Rahmenbedin-

gungen auch sein mögen, ändert es
nichts daran, dass das Politikfeld der
humanitären Hilfe politisch wie wis-
senschaftlich ein Schattendasein fris-
tet. Es gerät nur kurzfristig ins grelle
Licht der medialen Aufmerksamkeit,
wenn eine so genannte humanitäre
Katastrophe – die eigentlich eine poli-
tische ist – der Berichterstattung wür-
dig erscheint. Daran ist auch die wis-
senschaftliche Enthaltsamkeit in
Deutschland schuld. Im Gegensatz
dazu dominieren Themen wie Kon-
fliktprävention, zivile Konfliktbear-
beitung, Entwicklungspolitik oder
Menschenrechte, die politisch und
wissenschaftlich entsprechend geför-
dert werden.

Die internationale Diskussion, die
insbesondere von zwei Institutionen
maßgeblich beeinflusst wird, dem
Overseas Development Institute in
London mit dem Humanitarian Poli-
cy Network sowie dem Humanitaria-
nism and War Project, das an der
Tufts University in Massachusetts an-
gesiedelt ist, wird in Deutschland so
gut wie nicht zur Kenntnis genom-
men. Nicht zu vergessen ist auch die
umfangreiche französische Diskussi-
on, die, bedingt u.a. durch die Spra-
che, international nur begrenzt Auf-
merksamkeit findet. In Deutschland
hat sich lediglich am Wissenschafts-
zentrum Berlin die Arbeitsgruppe
Internationale Politik im Verlauf der
vergangenen Jahre mit dieser Pro-
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blematik kontinuierlich auseinander
gesetzt.19

Dies ist umso bedauerlicher, weil
auch die humanitäre Hilfe, wie argu-
mentiert wurde, ordnungspolitisch
von Bedeutung ist. Ein Rückschritt ist
erkennbar, weil erstens die Bezeich-
nung von Regimegegnern als Terro-
risten, was nicht nur formal mit dem
humanitären Völkerrecht nicht kon-
form ist, die Nichteinmischung in in-
nere Angelegenheiten legitimiert, in
Tschetschenien etwa, sondern sie
sogar noch begrüßt, auch wenn dabei
schwere Verstöße gegen Menschen-
rechte und humanitäres Völkerrecht
begangen werden.

Zweitens hat dieser Kampf gegen
den Terrorismus die westlichen Hilfs-
organisationen in islamischen Län-
dern verwundbar gemacht,weil sie als
verlängerter Arm des Westens bzw.
der Vereinigten Staaten diskreditiert
werden können und es zum Teil auch
werden.

Drittens aber, und dies stellt die
Herausforderung für die sozialwis-
senschaftliche Forschung dar, fehlt die
systematische Analyse zur Rolle der
humanitären Hilfe in Kriegs- wie in
Nachkriegssituationen.

Was kann die humanitäre Hilfe
unter derartigen Bedingungen tat-
sächlich leisten? Tun sich die Staaten
einen Gefallen, wenn sie die humani-
täre Hilfe als Instrument ihrer Außen-
und Sicherheitspolitik einsetzen wol-
len? Diese Tendenz zeichnet sich je-
denfalls seit 2001 ganz klar ab, auch
wenn dies schon die EU im ehemali-
gen Jugoslawien mit dem Programm
„oil for democracy“ getan hat, d.h.
humanitäre Hilfe als Belohnung oder

Bestrafung der Konfliktparteien ein-
zusetzen. An Wunschvorstellungen
zur Verknüpfung der humanitären
Hilfe mit friedenschaffenden und die
Entwicklung fördernden Maßnah-
men fehlt es nicht; am Wissen darüber
wohl.

Was kann humanitäre
Hilfe wirklich leisten?

Humanitäre Hilfe mag zwar
durchaus als Akt der Barmher-

zigkeit, somit als ethische Verpflich-
tung, begriffen werden. Diese Vorstel-
lung ist nicht etwa rein christlich-
abendländischen Ursprungs, sondern
in allen Gesellschaften verankert,
daher grundsätzlich universell. Uni-
verselle Gültigkeit beansprucht auch
das humanitäre Völkerrecht,das aller-
dings ein Recht der Opfer impliziert
und damit die moralisch-ethische
Verpflichtung mit der rechtlichen
Pflicht ergänzt. Diese rechtliche Di-
mension ist sicherlich vergleichsweise
eng, weil sie nur für bewaffnete Kon-
flikte gilt.

Doch wenn es gelänge, diese Hu-
manisierung des Krieges zu bewirken,
wäre in diesem begrenzten Rahmen
vermutlich viel gewonnen.Die Forde-
rung, humanitäre Hilfe solle mehr
leisten als nur Hilfe für die Opfer in
Not, mag zwar verständlich sein.
Doch jede zusätzliche Vorgabe, sei sie
sicherheits- oder entwicklungspoliti-
scher Natur, würde ihre eigentliche
Funktion bestenfalls vermindern,
schlimmstenfalls aber pervertieren,
ohne dabei letztlich den politisch er-
wünschten Zusatzeffekt zu haben.
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